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See the notice on TED website

94221-2026 - Ergebnis
Deutschland – Fernsprech- und Datenübertragungsdienste – Vorliegend handelt es sich um die 
Bekanntmachung des vergebenen Auftrags. ==================================== 
Bereitstellung eines flächendeckenden Gigabit-Breitbandnetzes und Angebot breitbandiger 
Telekommunikationsdienste in unterversorgten Gebieten (Dunkelgraue Flecken) des 
Hochsauerlandkreises im Wirtschaftlichkeitslückenmodell.
OJ S 28/2026 10/02/2026
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Hochsauerlandkreis
E-Mail: ludger.laufer@hochsauerlandkreis.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Der Erwerber ist ein Auftraggeber
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Vorliegend handelt es sich um die Bekanntmachung des vergebenen Auftrags. 
==================================== Bereitstellung eines flächendeckenden 
Gigabit-Breitbandnetzes und Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste in 
unterversorgten Gebieten (Dunkelgraue Flecken) des Hochsauerlandkreises im 
Wirtschaftlichkeitslückenmodell.
Beschreibung: Der Hochsauerlandkreis sowie die Städte Meschede, Marsberg, Brilon und 
Sundern (nachfolgend: "Konzessionsgeber") haben das Ziel, flächendeckend leistungsfähige 
Zugänge zu Gigabitnetzen herzustellen. Zudem verfolgen die Konzessionsgeber das Ziel, ihre 
Wirtschaftsstandorte zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen 
sicherzustellen. Daher sollen mit Telekommunikationsunternehmen Konzessionsverträge über 
den Bau und den Betrieb von Gigabitnetzen sowie die Erbringung von 
Endkundendienstleistungen in den unten näher bezeichneten Gebieten abgeschlossen 
werden. Die Konzessionsgeber haben im Rahmen des Förderprogramms des Bundes 
"Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der 
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabitförderung 2.0) jeweils 
einen Förderantrag gestellt und Fördermittel in endgültiger Höhe bewilligt bekommen. Darüber 
hinaus haben die Konzessionsgeber jeweils eine Kofinanzierung nach der "Richtlinie des 
Landes zur Kofinanzierung des Bundesprogramms ,,Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland - Gigabit-
Richtlinie des Bundes 2.0", Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen vom 01.08.2023" beantragt, ein vorzeitiger 
Maßnahmenbeginn wurde daraufhin jeweils zugelassen. Die Förderung soll dabei durch eine 
Investitionsbeihilfe in Höhe der sog. Wirtschaftlichkeitslücke, d.h. in Höhe der Differenz 
zwischen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert der Ausgaben für den Netzaufbau 
und -betrieb, erfolgen.
Kennung des Verfahrens: 64f905cf-7131-4250-854e-7cf3c689a2cc

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/94221-2026
mailto:ludger.laufer@hochsauerlandkreis.de
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Interne Kennung: 27111 II 23
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Hochsauerlandkreis (DEA57)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/23/EU
konzvgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Infrastrukturlose 1 - 6 (Los 1 Gemeinde Eslohe, Los 2 Stadt Hallenberg, Los 3 Stadt 
Medebach, Los 4 Stadt Olsberg, Los 5 Stadt Schmallenberg, Los 6 Stadt Winterberg)
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung unter Ziff. 2.1
Interne Kennung: Infrastrukturlose 1 - 6

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Hochsauerlandkreis (DEA57)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/ der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (250). Zu 
den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 25,0 Punkte weniger in der Bewertung. 
Die Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den 
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Anlagen (Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 3 zur Leistungsbeschreibung) 
darzulegen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 250
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Technisches Konzept, technischer Service
Beschreibung: Das technische Konzept und der technische Service werden nach 
ausgesuchten Aspekten bewertet, die einen hochwertigen Ansatz in Realisierung und Betrieb 
aufzeigen. - Anbindung des Backbones mit einer Bandbreite von mehr als 10 Gbit/s. 30 
Punkte - Anbindung des Backbones über mindestens zwei geografisch getrennte 
Zugangspunkte. 20 Punkte - Ausbau aller Anschlüsse mittels aktivem Point-to-Point-Netz 
mindestens bis zum Gebäudeanschluss. 50 Punkte - Regionaler Standort für den technischen 
Außendienst in einer maximalen Distanz von 30 Kilometern (Luftlinie) zum Ausbaugebiet 
(Ausgangspunkt ist die Außenkante des nächstgelegenen Flächenpolygons). 30 Punkte - 
Technischer Außendienst mit firmeneigenem Personal oder mit Personal eines verbundenen 
oder sonst gesellschaftsrechtlich verflochtenen Unternehmens. 20 Punkte
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 150
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte ein Gesamtpreis berechnet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 36 Monate hochgerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 36 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Eventuelle 
Preisnachlässe (Rabatte o. Ä.), die Endkunden für einen bestimmten Zeitraum gewährt 
werden sollen, werden in der Wertung der Preise berücksichtigt. Der Gesamtpreis wird jeweils 
wie folgt bewertet: Pi=MAX(0;2-Ei/Emin)xPmax wobei: Pi = Punkte für den Gesamtpreis des 
betrachteten Angebotes (i) Pmax = maximal vorgesehener Punktwert für das Angebot mit dem 
niedrigsten Gesamtpreis Ei = Gesamtpreis des betrachteten Angebotes Emin = niedrigster 
Gesamtpreis Die Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 
2 zur Leistungsbeschreibung anzugeben. Die folgenden fünf Endkundenprodukte werden 
nach Maßgabe der vorstehenden Formel jeweils einzeln gewertet: - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 100 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload 30 Punkte - 
Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s im Download und 200 Mbit/s im Upload 25 
Punkte - Geschäftskunden-Einstiegsprodukt mit ≥ 200 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im 
Upload 25 Punkte - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 1 Gbit/s im Download und 200 
Mbit/s im Upload 20 Punkte - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch 
20 Punkte - Keine zusätzlichen Kosten für Router 30 Punkte
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 150
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (100). Zu den 
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verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeitraum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 10,0 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Um zu schnellen und kostengünstigen Gesamtlösungen zu kommen, ist im 
Rahmen der Maßnahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologie und 
alternativer Verlegemethoden (VEV-Verfahren, Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau 
oberirdischer Verlegung, Spülbohrverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer 
Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Aufbaus im Besonderen 
förderfähig und stets mit Vorrang zu prüfen (vgl. Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0). Es ist daher 
ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer Netztechnologien und alternativer 
Verlegemethoden vorzulegen.(vgl. Abschnitt III.4. der Leistungsbeschreibung). Die 
Ausführungen im Konzept sind plausibel und nachvollziehbar. Es sind umfangreiche und 
schlüssige Angaben über die Herangehensweise an die Wahl alternativer Netztechnologien 
und alternativer Verlegemethoden enthalten. Den Angaben kann entnommen werden, dass 
dem Ziel einer Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus 
vollumfänglich Rechnung getragen werden kann. (100 Punkte) Die Ausführungen im Konzept 
sind weitestgehend plausibel und nachvollziehbar. Es lassen sich teilweise Erkenntnisse über 
die Herangehensweise an die Wahl alternativer Netztechnologien und alternativer 
Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer 
Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung 
getragen werden kann. (50 Punkte) Die Ausführungen im Konzept sind nur stichpunktartig und 
lückenhaft. Es lassen sich keine Erkenntnisse über die Herangehensweise an die Wahl 
alternativer Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben 
kann nicht entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergünstigung der Angebotssumme und 
der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung getragen werden kann. (0 Punkte)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu 
ermöglichen. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist jedenfalls 
grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechtsbehelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
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Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. 5.1.12. der Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Hochsauerlandkreis

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Los 7 - Stadt Brilon
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung unter Ziff. 2.1
Interne Kennung: Los 7

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Hochsauerlandkreis (DEA57)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/ der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (250). Zu 
den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 25,0 Punkte weniger in der Bewertung. 
Die Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den 
Anlagen (Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 3 zur Leistungsbeschreibung) 
darzulegen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 250
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Technisches Konzept, technischer Service
Beschreibung: Das technische Konzept und der technische Service werden nach 
ausgesuchten Aspekten bewertet, die einen hochwertigen Ansatz in Realisierung und Betrieb 
aufzeigen. - Anbindung des Backbones mit einer Bandbreite von mehr als 10 Gbit/s. 30 
Punkte - Anbindung des Backbones über mindestens zwei geografisch getrennte 
Zugangspunkte. 20 Punkte - Ausbau aller Anschlüsse mittels aktivem Point-to-Point-Netz 
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mindestens bis zum Gebäudeanschluss. 50 Punkte - Regionaler Standort für den technischen 
Außendienst in einer maximalen Distanz von 30 Kilometern (Luftlinie) zum Ausbaugebiet 
(Ausgangspunkt ist die Außenkante des nächstgelegenen Flächenpolygons). 30 Punkte - 
Technischer Außendienst mit firmeneigenem Personal oder mit Personal eines verbundenen 
oder sonst gesellschaftsrechtlich verflochtenen Unternehmens. 20 Punkte
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 150
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte ein Gesamtpreis berechnet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 36 Monate hochgerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 36 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Eventuelle 
Preisnachlässe (Rabatte o. Ä.), die Endkunden für einen bestimmten Zeitraum gewährt 
werden sollen, werden in der Wertung der Preise berücksichtigt. Der Gesamtpreis wird jeweils 
wie folgt bewertet: Pi=MAX(0;2-Ei/Emin)xPmax wobei: Pi = Punkte für den Gesamtpreis des 
betrachteten Angebotes (i) Pmax = maximal vorgesehener Punktwert für das Angebot mit dem 
niedrigsten Gesamtpreis Ei = Gesamtpreis des betrachteten Angebotes Emin = niedrigster 
Gesamtpreis Die Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 
2 zur Leistungsbeschreibung anzugeben. Die folgenden fünf Endkundenprodukte werden 
nach Maßgabe der vorstehenden Formel jeweils einzeln gewertet: - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 100 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload 30 Punkte - 
Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s im Download und 200 Mbit/s im Upload 25 
Punkte - Geschäftskunden-Einstiegsprodukt mit ≥ 200 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im 
Upload 25 Punkte - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 1 Gbit/s im Download und 200 
Mbit/s im Upload 20 Punkte - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch 
20 Punkte - Keine zusätzlichen Kosten für Router 30 Punkte
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 150
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (100). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeitraum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 10,0 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Um zu schnellen und kostengünstigen Gesamtlösungen zu kommen, ist im 
Rahmen der Maßnahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologie und 
alternativer Verlegemethoden (VEV-Verfahren, Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau 
oberirdischer Verlegung, Spülbohrverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer 
Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Aufbaus im Besonderen 
förderfähig und stets mit Vorrang zu prüfen (vgl. Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0). Es ist daher 
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ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer Netztechnologien und alternativer 
Verlegemethoden vorzulegen.(vgl. Abschnitt III.4. der Leistungsbeschreibung). Die 
Ausführungen im Konzept sind plausibel und nachvollziehbar. Es sind umfangreiche und 
schlüssige Angaben über die Herangehensweise an die Wahl alternativer Netztechnologien 
und alternativer Verlegemethoden enthalten. Den Angaben kann entnommen werden, dass 
dem Ziel einer Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus 
vollumfänglich Rechnung getragen werden kann. (100 Punkte) Die Ausführungen im Konzept 
sind weitestgehend plausibel und nachvollziehbar. Es lassen sich teilweise Erkenntnisse über 
die Herangehensweise an die Wahl alternativer Netztechnologien und alternativer 
Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer 
Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung 
getragen werden kann. (50 Punkte) Die Ausführungen im Konzept sind nur stichpunktartig und 
lückenhaft. Es lassen sich keine Erkenntnisse über die Herangehensweise an die Wahl 
alternativer Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben 
kann nicht entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergünstigung der Angebotssumme und 
der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung getragen werden kann. (0 Punkte)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu 
ermöglichen. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist jedenfalls 
grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechtsbehelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. 5.1.12. der Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Hochsauerlandkreis

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: Los 8 - Stadt Marsberg
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung unter Ziff. 2.1
Interne Kennung: Los 8

5.1.1.  Zweck
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Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Hochsauerlandkreis (DEA57)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/ der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (250). Zu 
den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 25,0 Punkte weniger in der Bewertung. 
Die Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den 
Anlagen (Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 3 zur Leistungsbeschreibung) 
darzulegen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 250
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Technisches Konzept, technischer Service
Beschreibung: Das technische Konzept und der technische Service werden nach 
ausgesuchten Aspekten bewertet, die einen hochwertigen Ansatz in Realisierung und Betrieb 
aufzeigen. - Anbindung des Backbones mit einer Bandbreite von mehr als 10 Gbit/s. 30 
Punkte - Anbindung des Backbones über mindestens zwei geografisch getrennte 
Zugangspunkte. 20 Punkte - Ausbau aller Anschlüsse mittels aktivem Point-to-Point-Netz 
mindestens bis zum Gebäudeanschluss. 50 Punkte - Regionaler Standort für den technischen 
Außendienst in einer maximalen Distanz von 30 Kilometern (Luftlinie) zum Ausbaugebiet 
(Ausgangspunkt ist die Außenkante des nächstgelegenen Flächenpolygons). 30 Punkte - 
Technischer Außendienst mit firmeneigenem Personal oder mit Personal eines verbundenen 
oder sonst gesellschaftsrechtlich verflochtenen Unternehmens. 20 Punkte
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 150
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte ein Gesamtpreis berechnet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 36 Monate hochgerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 36 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
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Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Eventuelle 
Preisnachlässe (Rabatte o. Ä.), die Endkunden für einen bestimmten Zeitraum gewährt 
werden sollen, werden in der Wertung der Preise berücksichtigt. Der Gesamtpreis wird jeweils 
wie folgt bewertet: Pi=MAX(0;2-Ei/Emin)xPmax wobei: Pi = Punkte für den Gesamtpreis des 
betrachteten Angebotes (i) Pmax = maximal vorgesehener Punktwert für das Angebot mit dem 
niedrigsten Gesamtpreis Ei = Gesamtpreis des betrachteten Angebotes Emin = niedrigster 
Gesamtpreis Die Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 
2 zur Leistungsbeschreibung anzugeben. Die folgenden fünf Endkundenprodukte werden 
nach Maßgabe der vorstehenden Formel jeweils einzeln gewertet: - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 100 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload 30 Punkte - 
Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s im Download und 200 Mbit/s im Upload 25 
Punkte - Geschäftskunden-Einstiegsprodukt mit ≥ 200 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im 
Upload 25 Punkte - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 1 Gbit/s im Download und 200 
Mbit/s im Upload 20 Punkte - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch 
20 Punkte - Keine zusätzlichen Kosten für Router 30 Punkte
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 150
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (100). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeitraum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 10,0 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Um zu schnellen und kostengünstigen Gesamtlösungen zu kommen, ist im 
Rahmen der Maßnahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologie und 
alternativer Verlegemethoden (VEV-Verfahren, Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau 
oberirdischer Verlegung, Spülbohrverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer 
Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Aufbaus im Besonderen 
förderfähig und stets mit Vorrang zu prüfen (vgl. Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0). Es ist daher 
ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer Netztechnologien und alternativer 
Verlegemethoden vorzulegen.(vgl. Abschnitt III.4. der Leistungsbeschreibung). Die 
Ausführungen im Konzept sind plausibel und nachvollziehbar. Es sind umfangreiche und 
schlüssige Angaben über die Herangehensweise an die Wahl alternativer Netztechnologien 
und alternativer Verlegemethoden enthalten. Den Angaben kann entnommen werden, dass 
dem Ziel einer Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus 
vollumfänglich Rechnung getragen werden kann. (100 Punkte) Die Ausführungen im Konzept 
sind weitestgehend plausibel und nachvollziehbar. Es lassen sich teilweise Erkenntnisse über 
die Herangehensweise an die Wahl alternativer Netztechnologien und alternativer 
Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer 
Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung 
getragen werden kann. (50 Punkte) Die Ausführungen im Konzept sind nur stichpunktartig und 
lückenhaft. Es lassen sich keine Erkenntnisse über die Herangehensweise an die Wahl 
alternativer Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben 
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kann nicht entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergünstigung der Angebotssumme und 
der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung getragen werden kann. (0 Punkte)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu 
ermöglichen. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist jedenfalls 
grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechtsbehelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. 5.1.12. der Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Hochsauerlandkreis

5.1.  Los: LOT-0004
Titel: Los 9 - Stadt Meschede
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung unter Ziff. 2.1
Interne Kennung: Los 9

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Hochsauerlandkreis (DEA57)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
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5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/ der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (250). Zu 
den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 25,0 Punkte weniger in der Bewertung. 
Die Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den 
Anlagen (Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 3 zur Leistungsbeschreibung) 
darzulegen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 250
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Technisches Konzept, technischer Service
Beschreibung: Das technische Konzept und der technische Service werden nach 
ausgesuchten Aspekten bewertet, die einen hochwertigen Ansatz in Realisierung und Betrieb 
aufzeigen. - Anbindung des Backbones mit einer Bandbreite von mehr als 10 Gbit/s. 30 
Punkte - Anbindung des Backbones über mindestens zwei geografisch getrennte 
Zugangspunkte. 20 Punkte - Ausbau aller Anschlüsse mittels aktivem Point-to-Point-Netz 
mindestens bis zum Gebäudeanschluss. 50 Punkte - Regionaler Standort für den technischen 
Außendienst in einer maximalen Distanz von 30 Kilometern (Luftlinie) zum Ausbaugebiet 
(Ausgangspunkt ist die Außenkante des nächstgelegenen Flächenpolygons). 30 Punkte - 
Technischer Außendienst mit firmeneigenem Personal oder mit Personal eines verbundenen 
oder sonst gesellschaftsrechtlich verflochtenen Unternehmens. 20 Punkte
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 150
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte ein Gesamtpreis berechnet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 36 Monate hochgerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 36 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Eventuelle 
Preisnachlässe (Rabatte o. Ä.), die Endkunden für einen bestimmten Zeitraum gewährt 
werden sollen, werden in der Wertung der Preise berücksichtigt. Der Gesamtpreis wird jeweils 
wie folgt bewertet: Pi=MAX(0;2-Ei/Emin)xPmax wobei: Pi = Punkte für den Gesamtpreis des 
betrachteten Angebotes (i) Pmax = maximal vorgesehener Punktwert für das Angebot mit dem 
niedrigsten Gesamtpreis Ei = Gesamtpreis des betrachteten Angebotes Emin = niedrigster 
Gesamtpreis Die Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 
2 zur Leistungsbeschreibung anzugeben. Die folgenden fünf Endkundenprodukte werden 
nach Maßgabe der vorstehenden Formel jeweils einzeln gewertet: - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 100 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload 30 Punkte - 
Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s im Download und 200 Mbit/s im Upload 25 
Punkte - Geschäftskunden-Einstiegsprodukt mit ≥ 200 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im 
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Upload 25 Punkte - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 1 Gbit/s im Download und 200 
Mbit/s im Upload 20 Punkte - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch 
20 Punkte - Keine zusätzlichen Kosten für Router 30 Punkte
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 150
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (100). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeitraum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 10,0 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Um zu schnellen und kostengünstigen Gesamtlösungen zu kommen, ist im 
Rahmen der Maßnahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologie und 
alternativer Verlegemethoden (VEV-Verfahren, Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau 
oberirdischer Verlegung, Spülbohrverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer 
Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Aufbaus im Besonderen 
förderfähig und stets mit Vorrang zu prüfen (vgl. Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0). Es ist daher 
ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer Netztechnologien und alternativer 
Verlegemethoden vorzulegen.(vgl. Abschnitt III.4. der Leistungsbeschreibung). Die 
Ausführungen im Konzept sind plausibel und nachvollziehbar. Es sind umfangreiche und 
schlüssige Angaben über die Herangehensweise an die Wahl alternativer Netztechnologien 
und alternativer Verlegemethoden enthalten. Den Angaben kann entnommen werden, dass 
dem Ziel einer Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus 
vollumfänglich Rechnung getragen werden kann. (100 Punkte) Die Ausführungen im Konzept 
sind weitestgehend plausibel und nachvollziehbar. Es lassen sich teilweise Erkenntnisse über 
die Herangehensweise an die Wahl alternativer Netztechnologien und alternativer 
Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer 
Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung 
getragen werden kann. (50 Punkte) Die Ausführungen im Konzept sind nur stichpunktartig und 
lückenhaft. Es lassen sich keine Erkenntnisse über die Herangehensweise an die Wahl 
alternativer Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben 
kann nicht entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergünstigung der Angebotssumme und 
der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung getragen werden kann. (0 Punkte)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
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sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu 
ermöglichen. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist jedenfalls 
grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechtsbehelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. 5.1.12. der Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Hochsauerlandkreis

5.1.  Los: LOT-0005
Titel: Los 10 Stadt Sundern
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung unter Ziff. 2.1
Interne Kennung: Los 10

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Hochsauerlandkreis (DEA57)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/ der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (250). Zu 
den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 25,0 Punkte weniger in der Bewertung. 
Die Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den 
Anlagen (Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 3 zur Leistungsbeschreibung) 
darzulegen.
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Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 250
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Technisches Konzept, technischer Service
Beschreibung: Das technische Konzept und der technische Service werden nach 
ausgesuchten Aspekten bewertet, die einen hochwertigen Ansatz in Realisierung und Betrieb 
aufzeigen. - Anbindung des Backbones mit einer Bandbreite von mehr als 10 Gbit/s. 30 
Punkte - Anbindung des Backbones über mindestens zwei geografisch getrennte 
Zugangspunkte. 20 Punkte - Ausbau aller Anschlüsse mittels aktivem Point-to-Point-Netz 
mindestens bis zum Gebäudeanschluss. 50 Punkte - Regionaler Standort für den technischen 
Außendienst in einer maximalen Distanz von 30 Kilometern (Luftlinie) zum Ausbaugebiet 
(Ausgangspunkt ist die Außenkante des nächstgelegenen Flächenpolygons). 30 Punkte - 
Technischer Außendienst mit firmeneigenem Personal oder mit Personal eines verbundenen 
oder sonst gesellschaftsrechtlich verflochtenen Unternehmens. 20 Punkte
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 150
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte ein Gesamtpreis berechnet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 36 Monate hochgerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 36 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Eventuelle 
Preisnachlässe (Rabatte o. Ä.), die Endkunden für einen bestimmten Zeitraum gewährt 
werden sollen, werden in der Wertung der Preise berücksichtigt. Der Gesamtpreis wird jeweils 
wie folgt bewertet: Pi=MAX(0;2-Ei/Emin)xPmax wobei: Pi = Punkte für den Gesamtpreis des 
betrachteten Angebotes (i) Pmax = maximal vorgesehener Punktwert für das Angebot mit dem 
niedrigsten Gesamtpreis Ei = Gesamtpreis des betrachteten Angebotes Emin = niedrigster 
Gesamtpreis Die Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 
2 zur Leistungsbeschreibung anzugeben. Die folgenden fünf Endkundenprodukte werden 
nach Maßgabe der vorstehenden Formel jeweils einzeln gewertet: - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 100 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload 30 Punkte - 
Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s im Download und 200 Mbit/s im Upload 25 
Punkte - Geschäftskunden-Einstiegsprodukt mit ≥ 200 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im 
Upload 25 Punkte - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 1 Gbit/s im Download und 200 
Mbit/s im Upload 20 Punkte - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch 
20 Punkte - Keine zusätzlichen Kosten für Router 30 Punkte
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 150
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (100). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeitraum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 10,0 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
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Zuschlagskriterium — Zahl: 100
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Um zu schnellen und kostengünstigen Gesamtlösungen zu kommen, ist im 
Rahmen der Maßnahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologie und 
alternativer Verlegemethoden (VEV-Verfahren, Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau 
oberirdischer Verlegung, Spülbohrverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer 
Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Aufbaus im Besonderen 
förderfähig und stets mit Vorrang zu prüfen (vgl. Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0). Es ist daher 
ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer Netztechnologien und alternativer 
Verlegemethoden vorzulegen.(vgl. Abschnitt III.4. der Leistungsbeschreibung). Die 
Ausführungen im Konzept sind plausibel und nachvollziehbar. Es sind umfangreiche und 
schlüssige Angaben über die Herangehensweise an die Wahl alternativer Netztechnologien 
und alternativer Verlegemethoden enthalten. Den Angaben kann entnommen werden, dass 
dem Ziel einer Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus 
vollumfänglich Rechnung getragen werden kann. (100 Punkte) Die Ausführungen im Konzept 
sind weitestgehend plausibel und nachvollziehbar. Es lassen sich teilweise Erkenntnisse über 
die Herangehensweise an die Wahl alternativer Netztechnologien und alternativer 
Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer 
Vergünstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung 
getragen werden kann. (50 Punkte) Die Ausführungen im Konzept sind nur stichpunktartig und 
lückenhaft. Es lassen sich keine Erkenntnisse über die Herangehensweise an die Wahl 
alternativer Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben 
kann nicht entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergünstigung der Angebotssumme und 
der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung getragen werden kann. (0 Punkte)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu 
ermöglichen. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist jedenfalls 
grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechtsbehelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. 5.1.12. der Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
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gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Hochsauerlandkreis

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 36 340 822,00 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: GlasfaserPlus GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: Einzellosangebot Lose 1 - 6
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 19 974 499,00 EUR
Konzession – Wert: 
Schätzung der Einnahmen, die von den Nutzern der Konzession stammen: 0,00 EUR
Schätzung der Einnahmen, die vom Erwerber stammen, der die Konzession erteilt hat: 12 590 
184,60 EUR
Methode zur Berechnung des geschätzten Konzessionswerts: Vorliegend handelt es sich um 
die Ausschreibung einer Dienstleistungskonzession im Bundesförderprogramm Breitband. Der 
Konzessionswert wird hierbei aus der angebotenen Wirtschaftlichkeitslücke und den 
Einnahmen aus Endkundenprodukten, Vorleistungsprodukten sowie der Nutzungsüberlassung 
an Dritte für die Vertragsdauer berechnet.
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: Vertrag Infrastrukturlos (Einzellose 1 - 6)
Datum des Vertragsabschlusses: 09/02/2026

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: GlasfaserPlus GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: Einzellosangebot 7
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0002
Wert der Ausschreibung: 2 922 310,00 EUR
Konzession – Wert: 
Schätzung der Einnahmen, die von den Nutzern der Konzession stammen: 0,00 EUR
Schätzung der Einnahmen, die vom Erwerber stammen, der die Konzession erteilt hat: 831 
950,02 EUR
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Methode zur Berechnung des geschätzten Konzessionswerts: Vorliegend handelt es sich um 
die Ausschreibung einer Dienstleistungskonzession im Bundesförderprogramm Breitband. Der 
Konzessionswert wird hierbei aus der angebotenen Wirtschaftlichkeitslücke und den 
Einnahmen aus Endkundenprodukten, Vorleistungsprodukten sowie der Nutzungsüberlassung 
an Dritte für die Vertragsdauer berechnet.
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: Vertrag Einzellosangebot 7
Datum des Vertragsabschlusses: 09/02/2026

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: GlasfaserPlus GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: Einzellosangebot 8
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0003
Wert der Ausschreibung: 5 220 714,00 EUR
Konzession – Wert: 
Schätzung der Einnahmen, die von den Nutzern der Konzession stammen: 0,00 EUR
Schätzung der Einnahmen, die vom Erwerber stammen, der die Konzession erteilt hat: 2 294 
334,07 EUR
Methode zur Berechnung des geschätzten Konzessionswerts: Vorliegend handelt es sich um 
die Ausschreibung einer Dienstleistungskonzession im Bundesförderprogramm Breitband. Der 
Konzessionswert wird hierbei aus der angebotenen Wirtschaftlichkeitslücke und den 
Einnahmen aus Endkundenprodukten, Vorleistungsprodukten sowie der Nutzungsüberlassung 
an Dritte für die Vertragsdauer berechnet.
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: Vertrag Einzellosangebot 8
Datum des Vertragsabschlusses: 09/02/2026

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: GlasfaserPlus GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: Einzellosangebot 9
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0004
Wert der Ausschreibung: 2 912 791,00 EUR
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Konzession – Wert: 
Schätzung der Einnahmen, die von den Nutzern der Konzession stammen: 0,00 EUR
Schätzung der Einnahmen, die vom Erwerber stammen, der die Konzession erteilt hat: 1 150 
984,54 EUR
Methode zur Berechnung des geschätzten Konzessionswerts: Vorliegend handelt es sich um 
die Ausschreibung einer Dienstleistungskonzession im Bundesförderprogramm Breitband. Der 
Konzessionswert wird hierbei aus der angebotenen Wirtschaftlichkeitslücke und den 
Einnahmen aus Endkundenprodukten, Vorleistungsprodukten sowie der Nutzungsüberlassung 
an Dritte für die Vertragsdauer berechnet.
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: Vertrag Einzellosangebot 9
Datum des Vertragsabschlusses: 09/02/2026

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0005
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: GlasfaserPlus GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: Einzellosangebot 10
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0005
Wert der Ausschreibung: 5 310 508,00 EUR
Konzession – Wert: 
Schätzung der Einnahmen, die von den Nutzern der Konzession stammen: 0,00 EUR
Schätzung der Einnahmen, die vom Erwerber stammen, der die Konzession erteilt hat: 1 612 
756,42 EUR
Methode zur Berechnung des geschätzten Konzessionswerts: Vorliegend handelt es sich um 
die Ausschreibung einer Dienstleistungskonzession im Bundesförderprogramm Breitband. Der 
Konzessionswert wird hierbei aus der angebotenen Wirtschaftlichkeitslücke und den 
Einnahmen aus Endkundenprodukten, Vorleistungsprodukten sowie der Nutzungsüberlassung 
an Dritte für die Vertragsdauer berechnet.
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: Vertrag Einzellosangebot 10
Datum des Vertragsabschlusses: 09/02/2026

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Hochsauerlandkreis
Registrierungsnummer: keine Angabe
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Postanschrift: Steinstraße 27
Stadt: Meschede
Postleitzahl: 59872
Land, Gliederung (NUTS): Hochsauerlandkreis (DEA57)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Ludger Laufer
E-Mail: ludger.laufer@hochsauerlandkreis.de
Telefon: +49 0291941057
Internetadresse: https://hochsauerlandkreis.org/
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Westfalen
Registrierungsnummer: keine Angabe
Postanschrift: Albrecht-Thaer-Straße 9
Stadt: Münster
Postleitzahl: 48147
Land, Gliederung (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Telefon: +49 2514111604
Fax: +49 2514112165
Internetadresse: https://www.bezreg-muenster.de/de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht
/vergabekammer_westfalen/index.html
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: GlasfaserPlus GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: DE338076384
Postanschrift: Schanzenstr. 6-20, 1.14 Kupferhütte
Stadt: Köln
Postleitzahl: 51063
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
E-Mail: service@glasfaserplus.de
Telefon: 000
Internetadresse: https://glasfaserplus.de/
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004, LOT-0005

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119

mailto:ludger.laufer@hochsauerlandkreis.de
https://hochsauerlandkreis.org/
mailto:vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
https://www.bezreg-muenster.de/de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht/vergabekammer_westfalen/index.html
https://www.bezreg-muenster.de/de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht/vergabekammer_westfalen/index.html
mailto:service@glasfaserplus.de
https://glasfaserplus.de/
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Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 60253e1c-068e-40f8-a0cb-66c9763e8631  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 32
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 09/02/2026 11:11:19 (UTC+01:00) 
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 94221-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 28/2026
Datum der Veröffentlichung: 10/02/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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